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A r t i ke l d e r. V e r e i n b a r u a g
betreifend einen gegenseitigen Interossenschuts gelegentlich
des Nuckzuges dor deutschen Truppen aus den Gebieten der

Beoresgruppe Siew und des А.0.К.10.

Artikel 1.
Die bovollmuchtigten polnischen Vertroier verpflichten sich feier-

lichst, den Aucktransport der deutschen Truppen der looresgruppe Kiew
und A.0.K.10 auf allen uber polnisches Gebiet östlich der bisherigen
Demarkationslinie und östlich des "issa.Abachnittes /Bahnlinie Osso-
wiec - Grajewo/ führenden ogon und "ahnen ohne irgendwelche feind-
selige Handlung von polnischer Seite zu gewährleisten, nötigenfalls
‚in'gegonaeitigon sicher zu stellen.

$ $ Artikel 2,

. Die bovollnùontlgton polnischen und deutschen Vertreter versichei
hierzit wthrend der beiderseitigen Truppentransporte, sowie auch bei
siner Berührung auf dommüebicete der Heeresgruppe Kiew und des
10 von jeder feindselizen Aendlung, Verkehrsstörung und insbesondere
'Ъп jeder Sntwai{nung zu nehmen.

ка Artikel 3.
Die bevollmichtigten polnischen Vertreter orkliren, dass gegen das

Eisenbahnsystem der Reeresgruppe Kiew und des und alle seine
‚Teil.. koine Angriffe von polnischer seite bis sur Boondlguàg des
Rucktransportes unternommen werden. Jie in sogenannten l'rotokoll Er. INST
im November 1918 su Kowno zwischen dem Überbefohlshaber ost und der
polnischen lieyierung über flznutznng der Bahnotrecke üssowiec - Grajewo
und die Sicherung zum Aucktransport der deutschen Truppen getroffe-
non Vereinbarungen erbalten hiermit bindende Kraft, sowoit nicht
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2.

eine Abinderung dieser Bestinuungen bereits erfolgt ist oder in

dem folgenden Artikeln erfolgt.

Artikel 4.

Die polnischen Kommandobehörden verpflichten sich, mit ihren Trup-

pen nicht über die Ortschaft Ugowo hianus vorzugehen. Die deutsche

Kommandobehörde verpflichtet sich, mit Patrouillen die Linie:

Müngung des Turosn in den Narew - Punkt 117 3 km nordöstlich Ugowo

Punkt 137 I km westl. Bojary - Ostrand des Waldes bei B. von Cibory -

Punkt 144 1 km nórdlich Suraz - nicht zu überschreiten.

/Deutsche Karte I : 100.000/

Die Begehung der Bahnstrecke innerhalb der neutralen Zone bis Punkt

II7 erfolgt durch polnisches Kisenbahnpersonal.

Im Kreise Bielsk wird folgende Demarkationslinie festgelegt:

Wielnik - Strasse Mielnik-\lexandrowka
- Alexandrowka - Grabarka -

Tolwin - Zurobice - Dziatkowicze - strasse nach Bocki bis zum Lesna-

Bach - Lauf des Lesna-Baches - Lauf des Nurzec-Baches bis Kiersnowka

-Strassenkreuzung 1 km östl. owirydy - Topesewo - Fietkowo /Ort

den Polen/ Deutsche Karte I : 300.000 / 3

Die polnischen verpflichten sich, die polnischen

Garnisonen innerhalb einer Zone von je 5 km westlich und östlich der

Bahn und Strasse Monki - Grajewo bis zum erfolgten Abmarsch der deut-

schen Truppen nicht zu verstärken. In der genannten Zone, sowie in

dem Raume zwischen dem Борг von Karbowo bis Dawidowizna und der Demar

kationslinie haben die Deutschen für die durchziehende Truppen die

Berechtigung,
uartiere zu belegen und Verpflegung zu entnehuen; die

Verpflegung ist zu bezahlen. ~inzelheiten sind zwischen den sustin-

digen deutschen Behörden, mit dem polnischen Festungskounsndo
in

Ossowiec und dem Kreischef in Grajewo zu regoln.

Artikel 5.

Die zum Vertragsabschluss
bevollmächtigten

deutschen Vertreter

sichern hiermit zu, dass ein poinischer Vormarsch gegen die Bolsche-

wiki zunächst von etwa I0 Batl. zu höchstens /achthundert/ Wann,
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2 /zwei/ Eskadrons und zwei Battr. à 4 über Bialystok und weiter

uber Grodno und »lkowysk durchgeführt werden können. Die Inverkehr-

setzung dieser Transporte kann 2 Tage nach derUnterfertigung vor-

liegender Vereinbarung durch den deutschen Vertreter Dr. Bühlmann

und dem polnischen Vertreter Or. Kolankowski stattfinden.

Artikel 6.

Die deutschen bevollmüchtigten Vertreter sichern hiermit zu, dass

die am 3, Februar I9 von den deutschen Truppen der Heeresgruppe Kiew

und 1,0.K.10 besetzfen Gebiete gegen die Bolschewiki in vollem Umfan-
ge gehalten werden. Im Falle der Aöumung deutscherseits. kommt \rtikel
8 Absatz a in inwendung.

7.

Die deutschen bevollmichtigten Vertreter sichern hiermit zu, dass
innerhalb des obengenannten Gebietes alle örtlichen bolschewistischen
Strömungen von seite der deutschen Behörden bekämpft und überhaupt
keine bolschewistischen Organisationen zugelassen noch geduldet worden

Artikel 8.

Der 'ufmarsch der polnischen Truppen soll derartig abschnittsweise \
von Süden nach Norden erfolgen, dass die deutschen Truppen durch pol-
nische abgelöst werden und die polnischen Truppen den Schutz des bis
zu ihrem Sinsatze von den deutschen Truppen gehaltenen Gebietes gegen
die Bolschewiki leisten können. Die deutschen Militärbehörden ver-
pflichten sich:

e
a. Uber die beabsichtigte Riumung des betreffenden die
polnische Reereslei tung rechtzeitig im Sinvernehnen mit dem polnischem
Verbindungsoffizier bei den Behörden zu verständigen.
b. beim \bmarsch der deutschen Truppen alle die für die iusfuhrung
des Betriebsdienstes unbedingt erforderlichen Betriebs - und Verkehrs-
ainrichtungen einschliesslich der hierzu notwendigen Fernsprecher-
ind Morseapparate in betriebsfihigen Zustande zu übergeben. :ÊËÈ›. Rogelung der etwaigen ieibungen und Störungen in der Nisenbahnbe- ÏQÜÊÎ |›riebsf&higkeit ist durch die polnischen Verbindungsoffiziere in Ein-|"
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' vernehmen mit den deutschen Commandos zu veranlassen. *

d. Die polnischen Vorkommandos ein bis drei Tage vor dem bmarsch der

douSschon Truppen in die betreiienden bschnitte einsulassen. і

e, Das ganze auf dem genannten Gebiete sich befindende deutsche

eigentun, das für einen Verkauf in Pr%ge kommt, sofort nach unter-

zeichnung der vorliegenden den polnischen Behörden zum Kau-

fe anzubieten.

Kenn Zweifel bestehen, ob das zum Kaufe angebotene vbjekt deutsches

staatseigentum ist oder nicht, so wird die Entscheidung hierüber durel

die deuteche Kommandobehö rde gemeinschaftlich wił dem polnischen Ver-

bindungsoffizier gefullt.

\rtikel 9.

In Zusammenhange mit dom Vormarsch der polnischen Trunpen gegen die

Bolschewiki und zwecks einer geregslten und reibungslosen \blösung

doutscher Truppen durch rolnische .bteîlungan.'aowie such awecks

Erhsltung d r Ordnung und der öffentlichen Sicherheit

in der Uevergangezoit werden gohon jetzt:

a, je 2 polnische Verbindungsoffiziore
in Biflyatok‚flrodno‚ßraot-

Litossk,Bielsk und angchommen.

Etalyatok,firodno.Bruat—Litoxak

beiden polnischenb. polnische neüierungako-niaaato
in

zugelaason.Bntref£p
a Brest-Litowak verbleiben die

Verbindungsoffizior
e und der Zivilkomniss"r gunächst bei General-

leutasnt Lisbucki in Bisla und serden sie erst nach besonderer ver-

einbarung ssischen Generalkomnando XXII. Ros. Korps
rallt.

Listowski nach Brost-Litowsk ihren Sitz verlegen.

$
\rtikel 10.

Das
besuglich

-

tricbes wird in ciner Sohorvereinbarung
fostgelegt und bildot einen

und Telegr*phenb3—

Teil des vorli ganden .bkomzens.

Artikel 11.

Der Revolingchligte ¥ertreter der de

bkommen folgende ausdrückliche Erklärung hingu:

der vorliegenden {bmachung

in dos Polen

atachen deicheregierung fügt

diesen

Durch die auf Grund der Bestimmungen

orfolgte Zulsssung von polnischen Truppen

und Litfsuen strittige Geviet nimmt dos deutsche {eich keines#e4s

sine Stellung cin sur Frage der endgültigen Zugehörigkeit dieses
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Das \blösen der deutschen Truppen und Behörden durch

polnische Truppen und Behörden soll vielmehr nur dazu dienen,

das Land gegen die Bolschewiki zu schützen. Nach \nsicht der

Reichsregierung wird es susschliesslich sache des Selbstbe-

stimmungarschtes der völker und gegebenenfalls des Friedems-

kongresses sein,die endgültigen Yrenzen swischen und

Litauen festzusetzen. îi

у urtikel 12.

Um den Abschluss der Verhandlungen zu beschleunigen nehmen die

polnischen vortreter susnshmsweise davon ©bstand,dass das

vorliegende «bkommen gleichzeitig in polnische Sprache ver-

fasst wurde. Die Artikel dieser Vereinbarung wurden von den

beiderseitigen bevollmbchtigten Vertretern in 2 gleichloutendon

Ausţeftigungen unterzeichnet und erhalten hiermit bindende

Kraft.Die beiderseitigen Vollmachten wurden geprüft und für

ausreichend und richtig befunden.

Verhandelt und unterschriben Bislystok‚den §.Februar 1919.

Die deutschen Bevollmächtigten: Die polnischen Bevollmächtigten:

/-/ podpisy. /-/ podpisy.
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